
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/2/24 94/05/0173
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1998

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §48 Abs3 Z1;

VwGG §49 Abs6;

Rechtssatz

Ein Mitbeteiligter ist im Hinblick auf eine bestimmte Kostenposition nur dann anspruchsberechtigt, wenn ihm unter

dieser ein Aufwand entstanden ist (Hinweis E 16.4.1985, 84/05/0198, 0199).
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